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Zweite Verordnung 

zur Änderung von Fortbildungsprüfungsverordnungen 

Vom 25. August 2009 

Auszug 

Auf Grund des § 53 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 und des § 30 Absatz 5 des Berufsbildungs-
gesetzes, von denen § 53 Absatz 1 durch Artikel 232 Nummer  3 Buchstabe a  der  Verordnung vom  31. 
Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, und auf Grund des § 42 der Handwerksordnung, der 
zuletzt durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, 
verordnet das Bundesministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung des Hauptausschusses des 
Bundesinstituts für Berufsbildung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 
dem Bundesministerium des Innern, dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: 
 

… . 

Artikel 16 

Änderung der Verordnung 

über die Prüfung zum anerkannten Abschluss 

Geprüfter Industriemeister -  Fachrichtung Glas 

Die Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Industriemeister – Fachrichtung 

Glas vom 9. April 1980 (BGBl. I S. 432), die zuletzt durch Artikel 2 § 1 Nummer 1, § 2 Nummer 1, § 3 

Nummer 1 und § 4 Nummer 3 der Verordnung vom 15. April 1999 (BGBl. I S. 711) geändert worden ist, wird 

wie folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt gefasst: 

„§ 3 

Gliederung und Inhalt der Prüfung 

(1) Die Qualifikation zum Geprüften Industriemeister – Fachrichtung Glas umfasst: 

1. den fachrichtungsübergreifenden Teil nach § 4, 

2. den fachrichtungsspezifischen Teil nach § 5,  

3. den berufs- und arbeitspädagogischen Teil. 

(2) Die Prüfung besteht aus den Prüfungsteilen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2. Diese können in 

beliebiger Reihenfolge an verschiedenen Prüfungsterminen geprüft werden; dabei ist mit dem letzten 

Prüfungsteil spätestens zwei Jahre nach dem ersten Prüfungstag des ersten Prüfungsteils zu beginnen. 

(3) Der Erwerb der berufs- und arbeitspädagogischen Eignung ist durch eine erfolgreich abgelegte Prüfung 
nach § 4 der Ausbilder-Eignungsverordnung oder durch eine andere erfolgreich abgelegte vergleichbare 
Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen 
Prüfungsausschuss nachzuweisen. Der Prüfungsnachweis ist vor Beginn der letzten Prüfungsleistung zu 
erbringen.“ 

2. § 4 Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

„(8) Wurde in nicht mehr als einem der in Absatz 1 Nummer 1 und 2 genannten Fächer eine 

mangelhafte Prüfungsleistung erbracht, ist in diesem eine mündliche Ergänzungsprüfung anzubieten. 
Bei einer ungenügenden Prüfungsleistung besteht diese Möglichkeit nicht. Die Ergänzungsprüfung soll in 
der Regel nicht länger als 20 Minuten dauern. Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung und die 
der mündlichen Ergänzungsprüfung werden zu einer Note zusammengefasst. Dabei wird die Bewertung 
der schriftlichen Prüfungsleistung doppelt gewichtet.“ 

3. § 5 Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

„(8) Wurde in nicht mehr als zwei der in Absatz 1 genannten Fächer eine mangelhafte Prüfungsleistung 
erbracht, ist in diesen eine mündliche Ergänzungsprüfung anzubieten. Bei einer ungenügenden 

Prüfungsleistung besteht diese Möglichkeit nicht. Die Ergänzungsprüfung soll in der Regel nicht länger 
als 20 Minuten dauern. Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung und die der mündlichen 
Ergänzungsprüfung werden zu einer Note zusammengefasst. Dabei wird die Bewertung der schriftlichen 
Prüfungsleistung doppelt gewichtet.“ 

4. § 6 wird aufgehoben. 

5. Der bisherige § 7 wird § 6 und wie folgt gefasst: 

„§ 6 

Anrechnung anderer Prüfungsleistungen 

Der Prüfungsteilnehmer ist auf Antrag von der Ablegung einzelner Prüfungsbestandteile durch die 

zuständige Stelle zu befreien, wenn eine andere vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder 

staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolgreich 
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abgelegt wurde und die Anmeldung zur Fortbildungsprüfung innerhalb von fünf Jahren nach der 

Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prüfung erfolgt.“ 

6. Der bisherige § 8 wird § 7 und wie folgt geändert: 

In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „gemäß § 7“ durch die Angabe „nach § 6“ ersetzt. 

7. Der bisherige § 9 wird § 8. 

8. Der bisherige § 10 wird § 9 und wie folgt gefasst:  

„§ 9 

Übergangsvorschrift 

Die bis zum Ablauf des 31. August 2009 begonnenen Prüfungsverfahren können nach den bisherigen 
Vorschriften zu Ende geführt werden.“ 

9. Der bisherige § 11 wird § 10. 

10.  Die Anlage wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „zuletzt geändert durch die Verordnung vom 15. April 1999 (BGBl. I S. 711)“ werden 
durch d ie Wörter  „d ie zuletzt  durch  Artikel 16 der Verordnung vom 25. August 2009 (BGBl. I S. 
2960) geändert worden ist,“ ersetzt. 

b) In den Ziffern I und II werden jeweils die Klammerzusätze durch den Klammerzusatz „(Im Fall des § 6: 
„Der Prüfungsteilnehmer wurde nach § 6 im Hinblick auf die am … in … vor  …  abgelegte Prüfung 
vom Prüfungsbestandteil … freigestellt.“)“ ersetzt. 

c) Die Ziffer III wird wie folgt gefasst: 

„III. Berufs- und arbeitspädagogische Eignung 

Der Prüfungsteilnehmer hat nach § 3  Absatz 3 den Nachweis über den Erwerb der berufs- und 
arbeitspädagogischen Eignung durch die Prüfung am … i n  …  vor … erbracht.“ 

 

… . 
 

 
Artikel 36 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. September 2009 in Kraft. 
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Dritte Verordnung 

zur Änderung von Fortbildungsprüfungsverordnungen 

Vom 23. Juli 2010 

Auszug 

Auf Grund des § 53 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 und des § 30 Absatz 5 des 
Berufsbildungsgesetzes, von denen § 53 Absatz 1 durch Artikel 232 Nummer 3 Buchstabe a der Verordnung 
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung nach Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: 

… . 
 

Artikel 12 

Änderung der Verordnung  
über die Prüfung zum anerkannten Abschluss  

Geprüfter Industriemeister - Fachrichtung Glas 

Die Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Industriemeister - 
Fachrichtung Glas vom 9. April 1980 (BGBl. I S. 432), die zuletzt durch Artikel 16 der Verordnung 
vom 25. August 2009 (BGBl. I S. 2960) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird das Wort „zweijährige" durch das Wort „einjährige" ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird das Wort „dreijährige" durch das Wort „zweijährige" ersetzt. 

c) In Nummer 3 wird das Wort „sechsjährige" durch das Wort „fünfjährige" ersetzt. 

2. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird die Angabe „1" gestrichen. 

Die Wörter „Artikel 16 der Verordnung vom 25. August 2009 (BGBl. I S. 2960)" werden durch die 
Wörter „Artikel 12 der Verordnung vom 23. Juli 2010 (BGBl. I S. 1010)" ersetzt. 
 
 

… . 
 

Artikel 20  
Inkrafttreten  

Diese Verordnung tritt am 1. August 2010 in Kraft. 
 


